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                                            PGR-Projekt 2012
Kriterien für weitere Wahlformen zur PGR-Wahl 2012

1. Bildung eines pfarrlichen Wahlvorstandes durch den Pfarrgemeinderat
durch den PGR (siehe Wahlordnung Pk. 3)


2. Jedes Pfarrmitglied ab dem 16. Lebensjahr hat die Möglichkeit aufgestellt zu werden und KandidatInnen zu nennen (siehe Wahlordnung Pk. 1.1, Pk. 1.2)


3. Anfrage der vorgeschlagenen Personen - jede von der Pfarrbevölkerung genannte wählbare Person muss zur Mitarbeit angefragt werden (siehe Wahlordnung Pk. 7.1, Pk. 8.2)


4. Transparentes Auswahlverfahren der Kandidaten/innen


5. Wahl (siehe Wahlordnung Pk. 11, Pk. 12, Pk. 13, Pk. 14, Pk. 15)


6. Einhaltung des Wahltermins (siehe Wahlordnung Pk. 10)


7. Einreichung des neukonzipierten Wahlmodus (Beschreibung) und Genehmigung durch den diözesanen Wahlvorstand.
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